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Sozialversicherung

DBA Schweiz: Konsultationsvereinbarung betreffend ganztägig
am Wohnsitz verbrachter Arbeitstage von Grenzgängern (Art. 15a
DBA)

Die zuständigen Behörden Deutschlands und der Schweiz haben vor dem Hintergrund der
zunehmenden Tätigkeit im Home-Office von Arbeitnehmern eine klarstellende
Konsultationsvereinbarung hinsichtlich der Zählweise der sog. „Nicht-Rückkehrtage“ von
Grenzgänger i.S.d. Art. 15a DBA Deutschland/Schweiz abgeschlossen.  

Es besteht das gemeinsame Verständnis der zuständigen Behörden, dass Arbeitstage, an
denen ein Grenzgänger i.S.d. Art. 15a DBA ganztägig am Wohnsitz im Ansässigkeitsstaat
arbeitet, nicht als sog. „Nicht-Rückkehrtage“ gelten. Ganztägige Arbeitstage am Wohnsitz (im
Home-Office/Remote Work) führen somit nicht zu einem Wegfall der
Grenzgängereigenschaft durch überschreiten der 60-Tage-Grenze.

Anmerkung
Zur grundsätzlichen Anwendung der Grenzgänger-Regelung verweisen wir auf den Deloitte
Tax-News vom 13.06.2014. Des Weiteren verweisen wir auf die während der Corona-
Pandemie geltenden Sonderregelungen (siehe Deloitte Tax-News vom 24.08.2022).

Fundstelle
BMF-Schreiben vom 26.07.2022, IV B 2 - S 1301-CHE/21/10019 :016 

https://www.deloitte-tax-news.de/arbeitnehmerentsendung-personal/steuerrecht/die-grenzgaengerregelung-nach-art-15a-dba-deutschland-schweiz.html
https://www.deloitte-tax-news.de/arbeitnehmerentsendung-personal/steuerrecht/covid-19-beendigung-der-sonderregelungen-fuer-grenzgaenger1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Schweiz/2022-07-26-konsultationsvereinbarung-betreffend-der-grenzgaengerregelung-artikel-15a-des-deutsch-schweizerischen-DBS.pdf?__blob=publicationFile&v=1


www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.


	DBA Schweiz: Konsultationsvereinbarung betreffend ganztägig am Wohnsitz verbrachter Arbeitstage von Grenzgängern (Art. 15a DBA)
	Anmerkung
	Fundstelle


